
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Geseke 
 

1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Geseke über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsschule im Primarbereich 

vom 11. Dezember 2018 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), des § 2 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), des § 9 Abs. 2 des 
Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – SchulG) vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 102/SGV. NRW. 223), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Februar 2022 (GV. NRW. S. 250) sowie § 5 Abs. 3 des Gesetzes zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Sechstes Gesetz zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VIII - vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 
894), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 509) hat der Rat der 
Stadt Geseke in seiner Sitzung am 12.12.2023 folgende Änderung der Satzung beschlossen: 
 
Artikel I 

§ 8 „Höhe der Elternbeiträge“ erhält folgende neue Fassung: 
 

Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle (Elternbeitragsstaffel).  
Im Fall des § 3 Abs. 1 Satz 3 und 4 ist ein Elternbeitrag zu zahlen, der sich nach der Elternbei-
tragsstaffel für die zweite Einkommensgruppe ergibt, es sei denn, dass sich aufgrund des Ein-
kommens ein niedrigerer Beitrag ergibt. 
 

Einkommens- 
grenzen 

(jährl./EUR) 

monatlicher 
Elternbeitrag 

jährlicher El-
ternbeitrag 

bis 15.000 € 10,00 € 120,00 € 
bis 20.000 € 15,00 € 180,00 € 
bis 25.000 € 25,00 € 300,00 € 
bis 31.000 € 45,00 € 540,00 € 
bis 37.000 € 55,00 € 660,00 € 
bis 43.000 € 75,00 € 900,00 € 
bis 50.000 € 90,00 € 1.080,00 € 
bis 56.000 € 105,00 € 1.260,00 € 
bis 62.000 € 120,00 € 1.440,00 € 
bis 68.000 € 140,00 € 1.680,00 € 
bis 75.000 € 160,00 € 1.920,00 € 
bis 83.000 € 175,00 € 2.100,00 € 
bis 90.000 € 190,00 € 2.280,00 € 

bis 100.000 € 205,00 € 2.460,00 € 
über 100.000 € 221,00 € 2.652,00 € 

 
 
Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

 
 
 
 



Gemäß § 2 Abs. 3 BekanntmVO NRW wird bestätigt, dass die vorstehende Satzung mit dem 
Ratsbeschluss vom 12.12.2023 übereinstimmt und das Verfahren nach § 2 Abs. 1 und 2  
BekanntmVO NRW durchgeführt wurde.  

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen die-
ser Satzungen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren ist 

nicht durchgeführt worden; 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die dabei 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Geseke, den 15.12.2023  
 
          gez. 
 
Dr. van der Velden 
 
  (Bürgermeister) 
 

 


